
 

 

2. Änderungssatzung vom 16.06.2025 zur Hauptsatzung der Stadt Hennef (Sieg) vom 05.12.2022 
 
 
Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten 
am 31. Juli 2024 hat der Rat der Stadt Hennef (Sieg) in seiner Sitzung am 16.06.2025 folgende 2. Ände-
rungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Hennef (Sieg) vom 05.12.2022 beschlossen: 
 

1. § 10 wird wie folgt geändert: Gleichstellung von Frau und Mann  
    1. Der/die Bürgermeister*in bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte sowie eine Stellver- 

    treterin der Gleichstellungsbeauftragten für den Aufgabenbereich der §§ 17, 18, 19 Abs. 1 LGG. 

 

    2. Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligun- 

    gen von Frauen abzubauen, um das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und  

    Männern zu verwirklichen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der  

    Verwaltung und der örtlichen Gemeinschaft tätig. 

 
           Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Kommune mit, die die Be- 
           lange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die  
           Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Dies sind insbesondere soziale,  
           organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren  
           und Vorstellungsgespräche. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt insbesondere bei der Aufstellung und  
           Änderung des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Gleich- 
           stellungsplans mit. 

 
     3. Der/die Bürgermeister*in unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante Maßnahmen gemäß  

     §10 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Hennef (Sieg) rechtzeitig und umfassend, sodass Stellungnahmen  

     berücksichtigt werden können. 

 
            4. Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Beratungsgegenstände ihres Aufgabenbereiches behan- 
            delt werden, an Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen. Der Gleichstellungsbeauftragten  
            sind dazu Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse rechtzeitig be-                   
            kannt zu machen. Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenhei- 
            ten ihres Aufgabenbereiches unterrichten. Hierüber ist der/die Bürgermeister*in vorab zu informieren. Die  
            Entscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine Angelegenheit des Aufgabenbereichs der Gleich- 
            stellungsbeauftragten ist, obliegt im Streitfall dem/der Bürgermeister*in bzw. bei Ausschusssitzungen              
            dem/der Ausschussvorsitzenden. 

 

            5. Die Vorlagen zu Beratungsgegenständen, die den übrigen Rats- bzw. Ausschussmitgliedern zugesandt  

            werden, sind spätestens gleichzeitig auch der Gleichstellungsbeauftragten zuzuleiten, sofern Angelegen- 

            heiten ihres Aufgabenbereichs in Frage stehen. 

 

     6. Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berühren, den Be-    

     schlussvorlagen des/der Bürgermeisters*in widersprechen. In diesem Fall hat der/die Bürgermeister*in  

     den Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentlichen Gründe hinzuweisen. 
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2. Diese Änderungssatzung tritt am 01.07.2025 in Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Änderungssatzung vom 16.06.2025 zur Hauptsatzung der Stadt Hennef (Sieg) vom 05.12.2022 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss über die Satzung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Hennef, den 16.06.2025 

gez. Mario Dahm 
Bürgermeister 
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